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Samtgemeinde Neuenkirchen 
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Ludmilla Allert 

Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Neuenkirchen 

- Kurze Zusammenfassung - 
 
1. Allgemeines 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück hat im 1. Halbjahr 2022 (mit 
Unterbrechungen) den Jahresabschluss 2018 geprüft.  
 

Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10, 129 Abs. 1 NKomVG hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen 
über den Jahresabschluss zu beschließen und zugleich über die Entlastung der 
Gemeindedirektorin und des Bürgermeisters sowie die Zuführung des ordentlichen und 
außerordentlichen Ergebnisses zu Überschussrücklagen zu entscheiden. 
 
2. Schlussbilanz und wesentliche Erläuterungen 
 

 
 
 

Aktiva T € % Passiva T € %

Immat. 

Vermögensgegenstände

85 1,1% Eigenkapital / Rücklagen 4.789 61,5%

Sachanlagen 6.927 88,9% Sonderposten 2.768 35,5%

Finanzanlagen 16 0,2% Geldschulden 134 1,7%

Forderungen u. sonstige 

Vermögensgegenstände 

168 2,2% Übrige Verbindlichkeiten 58 0,8%

Liquide Mittel 595 7,5% Rückstellungen 42 0,5%

Aktive 

Rechnungsabgrenzung

0 0,0% Passive Rechnungsabgrenzung 0 0,0%

Summe 7.791 100% Summe 7.791 100%  
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2.1 Bilanz – Aktiva 
 

Aktivseite

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017

€ € €

1. Immaterielles Vermögen

 1.1 Konzessionen 0,00 0,00

 1.2 Lizenzen 0,00 0,00

 1.3 Ähnliche Rechte 0,00 0,00

 1.4 Geleistete Investitionszuw eisungen und -zuschüsse 84.534,00 92.909,00

 1.5 Aktivierter Umstellungsaufw and 0,00 0,00

 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 0,00 84.534,00 0,00

2. Sachvermögen

 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

an unbebauten Grundstücken 721.241,13 550.409,83

 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

an bebauten Grundstücken 668.655,79 673.753,29

 2.3 Infrastrukturvermögen 4.484.741,24 4.578.218,56

 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 10.814,00 12.499,00

 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1,00 1,00

 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 2.233,00 2.464,00

 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 43.494,34 40.074,32

 2.8 Vorräte 0,00 0,00

 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 995.775,70 6.926.956,20 174.971,91

3. Finanzvermögen

 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00

 3.2 Beteiligungen 15.812,00 15.812,00

 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 0,00 0,00

 3.4 Ausleihungen 0,00 0,00

 3.5 Wertpapiere 0,00 0,00

 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 165.580,83 80.810,01

 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 0,00 0,00

 3.8 Privatrechtliche Forderungen 3.223,59 19.891,60

 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 184.616,42 80.698,01

4. Liquide Mittel 595.017,50 853.494,81

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

7.791.124,12 7.176.007,34  
 
Die wesentlichen Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz im Vergleich zum Vorjahr 
2017 (+615 T€) ergeben sich durch den Erwerb von Grundstücken (+210 T€), die Zahlungen 
für das Baugebiet „Fürstenauer Damm“ (+732 T€), die energetische Sanierung der 
Straßenbeleuchtung (+56 T€), die Neugestaltung des Dorfbrunnenplatzes (+32 T€), die 
Erweiterung der Kinderkrippe (+98 T€), die planmäßige Abschreibung (-273 T€) sowie durch 
die Verringerung der liquiden Mittel (-259 T€). 
 

 
Quelle: Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Neuenkirchen 
 

 
Die Gemeinde Neuenkirchen weist zum Stichtag 31.12.2018 einen positiven 
Liquiditätsbestand in Höhe von 595.017,50 € (Bilanzposition 4 auf der Aktivseite) aus. 

Somit war die Liquidität durch eigene Mittel gewährleistet. 
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2.2 Bilanz – Passiva 
 

Passivseite

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017

€ € €

1. Nettoposition

 1.1 Basis-Reinvermögen

 1.1.1 Reinvermögen 3.770.489,03 1.140.955,53

 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss 0,00 3.770.489,03 0,00

 1.2 Rücklagen

 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00

 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00

 1.2.3 Bew ertungsrücklage 0,00 0,00

 1.2.4 Zw eckgebundene Rücklagen 0,00 0,00

 1.2.5 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 0,00

 1.3 Jahresergebnis

 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren -327.571,35 -736.592,12

 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages 

der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufw endungen 1.345.743,54 1.018.172,19 409.020,77

 1.4 Sonderposten

 1.4.1 Investitionszuw eisungen und -zuschüsse 395.366,00 429.201,00

 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.556.138,00 1.639.761,00

 1.4.3 Gebührenausgleich 0,00 0,00

 1.4.4 Bew ertungsausgleich 0,00 0,00

 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 817.143,40 0,00

 1.4.6 Sonstige Sonderposten 0,00 2.768.647,40 0,00

2. Schulden

 2.1 Geldschulden

 2.1.1 Anleihen 0,00 0,00

 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 133.915,80 155.796,32

 2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 0,00

 2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,00 133.915,80 0,00

 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00

 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.679,31 114.979,05

 2.4 Transferverbindlichkeiten

 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten 0,00 0,00

 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuw eisungen und Zuschüsse für laufende

Zw ecke 200,00 0,00

 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00 0,00

 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 0,00 0,00

 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuw eisungen und Zuschüssen für Investitionen 0,00 0,00

 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 0,00 0,00

 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 200,00 0,00

 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

 2.5.1 Durchlaufende Posten 11.321,87 2.137,09

 2.5.2 Abzuführende Gew erbesteuer 0,00 0,00

 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 0,00

 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 6.593,52 17.915,39 3.144,70

3. Rückstellungen

 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00

 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen 0,00 0,00

 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 33.205,00 24.279,00

 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge 0,00 0,00

 3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten 0,00 0,00

 3.6 Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 0,00 3.981.650,00

 3.7

0,00 0,00

 3.8 Andere Rückstellungen 8.900,00 42.105,00 11.675,00

4. 0,00 0,00

7.791.124,12 7.176.007,34

Passive Rechnungsabgrenzung

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 

Gew ährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

 
 

Die Veränderungen auf der Passivseite im Vergleich zum Vorjahr (+615 T€) sind im 
Wesentlichen auf die Erhöhung des Reinvermögens durch die Änderungen im Rahmen der 
Rückstellungen für den Finanzausgleich (+2.625 T€)1, das positive Jahresergebnis 2018 
(+1.346 T€)2, die erhaltenen Beiträge (+887 T€), die planmäßigen Auflösungen der 
Sonderposten (-190 T€), die weggefallene Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs   
(-3.409 T€)3 sowie die geringere Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlungen (-573 T€) 
zurückzuführen. 
 

                                                 
1 siehe Fußnote 4 
2 siehe Fußnote 4 
3 siehe Fußnote 4 
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Quelle: Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Neuenkirchen 

 
2.2.1 Jahresergebnis (Bilanzposition 1.3.2 auf der Passivseite) 
 

Das Jahresergebnis ist das Ergebnis aus der Summe aller Erträge minus der Summe aller 
Aufwendungen. Zum 31.12.2018 ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe rd.1.345.744 €. 

Gegenüber dem Planansatz hat sich das Jahresergebnis um 1.234 T€ verbessert. Die 
wesentlichen Gründe hierfür sind: 
 

- Mehrerträge bei den Einkommenssteueranteilen (+156 T€) 
- Höhere Erstattung des Landkreises Osnabrück für die Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (+178 T€) 
- Geringere Gewerbesteuerumlage aufgrund der Mindereinnahmen bei der 

Gewerbesteuer (-113 T€) 
- Einmaliger Überschuss im außerordentlichen Ergebnis aus der Herabsetzung der 

FAG-Rückstellungen (Kreis- und Samtgemeindeumlage) aufgrund der geänderten 
Berechnungsweise ab dem 01.01.2018 (+788 T€)4 

 
Die Gemeinde Neuenkirchen weist zum Stichtag folgende Fehlbeträge aus Vorjahren aus, 
die bisher noch nicht abgedeckt werden konnten (Bilanzposition 1.3.1 auf der Passivseite): 
 
Jahr Betrag 

2015 -28.126,06 € 
2016 -299.445,29 € 
gesamt: -327.571,35 € 
  

Aufgrund des guten positiven Jahresergebnisses 2018 können die Fehlbeträge vollständig 
gedeckt werden. 
 
Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 1.018.172,19 € soll unter den Positionen 
„Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ (230.353,39 €) und 
„Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ (787.818,80 €) 
vorgetragen werden. 
 
2.2.2 Geldschulden (Bilanzposition 2.1 auf der Passivseite) 
 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnten aufgrund der Tilgung weiter 
abgebaut werden.  
 

                                                 
4 Bis einschließlich 2017 w urden die Finanzausgleichsrückstellungen (Rückstellungen für Kreis- und Samtgemeindeumlage)  in 
voller Höhe gebildet. Aufgrund der gesetzlichen Änderung ab 2018 entspricht diese Vorgehensw eise nicht mehr den 
Regelungen der KomHKVO. Rückw irkend bis zur Eröffnungsbilanz und zukünftig w erden lediglich die erhöhten 

Steuereinzahlungen, die zu erhöhten Umlagen im Folgejahr führen, als Rückstellungen erfasst. Die Rückstellungen für den 
Finanzausgleich in der Eröffnungsbilanz und alle zw ischenzeitlich berechneten Rückstellungen in den erstellten und 
beschlossenen Jahresabschlüssen 2010 bis 2017 w erden durch die neuen Vorschriften der Verordnung geändert. Die 
Ergebniskorrekturen aus der Umstellung w erden im außerordentlichen Ergebnis 2018 w iedergegeben. Durch die Änderungen 

w erden dem Reinvermögen 2.625 T€ und dem außerordentlichen Jahresergebnis 788 T€ gutgeschrieben. 
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Auf eine Kreditaufnahme für Investitionen ist im Haushaltsjahr 2018 verzichtet worden. Die 
Kassenliquidität war jederzeit gegeben. Sämtliche Investitionszugänge konnten vollständig 
aus den Einzahlungen für Investitionstätigkeit sowie verfügbaren liquiden Mitteln finanziert 
werden. 
 
2.3 Ausgewählte Kennzahlen 
 
2.3.1 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung 
 

31.12.2018 31.12.2017

Steuerquote

=

Transferaufwandsquote

=

Umlagequote auf Steuereinnahmen

=

Umlageverpflichtungen (Kreis-, 

Samtgemeinden- und 

Gewerbesteuerumlage) 83,3% 81,9%

Steuereinnahmen (nur Realsteuern und 

Gemeindeanteil an Est und Ust) 

Kennzahlen

86,7%
Ordentliche Erträge

Steuererträge 
84,7%

85,6% 87,2%
Transferaufwendungen

Ordentliche Aufwendungen

 
 
2.3.2 Bilanzkennzahlen 
 

31.12.2018 31.12.2017

Eigenkapitalquote 1

=

Eigenkapitalquote 2

=

Verschuldungsgrad

=

Gesamtkapital

Basis-Reinvermögen + Rücklagen + SoPo

Zuwendungen/Beiträge/erh Anzahlung

Kennzahlen

61,5%

Gesamtkapital

Basis-Reinvermögen + Rücklagen 

+ Jahresergebnis

97,0%

Fremdkapital + 1/2 SoPo
26,2%

Eigenkapital + 1/2 SoPo

11,3%

40,2%

288,2%
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Die deutliche Erhöhung der EK-Quote sowie die Verringerung des Verschuldungsgrades im 
Jahr 2018 resultieren aus der Berichtigung der Eröffnungsbilanz (Nichterfassung von 
Schulden aus dem Finanzausgleich) und ist mit den Haushaltsjahren 2010 bis 2017 nicht 
vergleichbar (siehe Fußnote 4). 
 
3. Prüfungsfeststellung des Rechnungsprüfungsamtes 
 

 
Quelle: Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Neuenkirchen 
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4. Beschlussempfehlung zum Jahresabschluss 2018 
 

a) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den Jahresabschluss 2018 zu 
beschließen. 
 
b) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den Jahresüberschuss in Höhe 
von 1.345.743,54 € zur Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren von insgesamt 327.571,35 € 
in Anspruch zu nehmen. 
 
c) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den verbleibenden 
Jahresüberschuss in Höhe von 1.018.172,19 € unter den Positionen „Rücklagen aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ (230.353,39 €) und „Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ (787.818,80 €) vorzutragen. 
 
d) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat der Gemeindedirektorin sowie 
dem Bürgermeister die Entlastung zu erteilen. 
 
 


